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Achte Ordnung zur Änderung der Satzung 

der Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

vom 14. Februar 2025 

 
Die Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat auf Grundlage des § 79 Abs. 2; § 80 

Abs. 2 sowie § 81 Abs. 1 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 

149), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277), durch Beschluss 

des Studierendenrates vom 11. Februar 2025 die nachfolgende Ordnung zur Änderung der Satzung der 

Verfassten Studierendenschaft in der Fassung der Neubekanntmachung vom 25. April 2012 

(Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena Nr. 3 / 2012, S. 131), zuletzt geändert durch 

die Ordnung zur Änderung der Satzung der Studierendenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

vom 22. November 2024 (Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena Nr. 6 / 2024, S.321) 

erlassen. Der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat diese am 13. Februar 2025 

genehmigt. 

 
Artikel 1 

Änderung der Satzung 

 

§ 15 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind zur unparteiischen und gewissenhaften Erfüllung der 

Aufgaben verpflichtet. 2Für sie gilt § 25 Absatz 4 ThürHG entsprechend.“ 

2. Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) 1Das aktive und passive Wahlrecht gilt für denjenigen Wahlkreis, in dem die Studierende oder 

der Studierende immatrikuliert ist. 2Im Falle einer Mitgliedschaft in mehreren Fakultäten gilt § 23 

Absatz 5 ThürHG entsprechend.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Satzung gemäß Artikel 1 tritt am Tage nach der Bekanntmachung im 

Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Kraft. 

 
Jena, 14. Februar 2025 
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